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OLG Hamm ,  28.5.2009 -  15 Wx 111/09 

GmbHG § 9c Abs. 2 Nr. 2 

GmbH-Satzungsregelung über Gründungskosten entbehrlich, wenn Gründer die Kosten 
selbst tragen 

Die Satzung einer GmbH muss keine Bestimmung enthalten, mit welcher der Gesellschaft die 
Tragung von Gründungskosten auferlegt wird. Enthält die Satzung keine Bestimmung, so 
haben die Gründer die Gründungskosten selbst zu tragen. (Leitsatz der DNotI-Redaktion) 

 

 

 

 

 

 

 












